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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Andreas Jurca, Andreas Winhart, Johann Müller und Fraktion 
(AfD) 

Haushaltsplan 2026/2027; 
hier: Grünes Zentrum Regen 
 (Kap. 08 40 Tit. 821 01) 

Der Landtag wolle beschließen: 

Im Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 wird folgende Änderung vorgenommen: 

In Kap. 08 40 wird der Tit. 821 01 gestrichen.  

Die eingesparten Mittel werden zur Erhöhung von bestehenden Ansätzen oder zur  
Finanzierung neuer Vorhaben im Entwurf des Haushaltsplans 2026/2027 an anderer 
Stelle verwendet. 

 

 

Begründung: 

Die veranschlagten Mittel für das Grüne Zentrum Regen sind zu streichen. Angesichts 
der angespannten Haushaltslage ist eine konsequente Prioritätensetzung erforderlich. 
Neue investive Vorhaben und bauliche Maßnahmen dürfen nur dort finanziert werden, 
wo ein unabweisbarer staatlicher Bedarf nachgewiesen ist und die Maßnahme haus-
halterisch zwingend erscheint. Dies ist vorliegend nicht ersichtlich. 

Beim Grünen Zentrum Regen handelt es sich nicht um eine vorrangige staatliche Kern-
aufgabe. Gerade in Zeiten begrenzter finanzieller Spielräume ist es nicht zu rechtferti-
gen, erhebliche Haushaltsmittel für zusätzliche Infrastrukturmaßnahmen zu binden, de-
ren Notwendigkeit, Wirtschaftlichkeit und Dringlichkeit nicht hinreichend belegt sind. 
Vorhandene Strukturen sind grundsätzlich vorrangig zu nutzen, bevor neue Einrichtun-
gen geschaffen oder ausgebaut werden. 

Die Streichung dient daher der Haushaltskonsolidierung und der Konzentration auf we-
sentliche staatliche Aufgaben. Sie setzt ein klares Signal für einen zurückhaltenden und 
verantwortungsvollen Mitteleinsatz. 
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